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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt B raunschweig „Roselies -Süd“  
Stadtgebiet östlich des Möncheweges und südlich der ehemaligen Roselies-Kaserne 
Behandlung der Stellungnahmen, Planbeschluss 
 
 
„1.  Die während der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB sowie der Beteili-

gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen sind entsprechend den Vorschlägen der Verwaltung 
gemäß Anlage 3 und 4 zu behandeln. 

 
2.  Für das im Betreff bezeichnete Stadtgebiet wird die 104. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes der Stadt Braunschweig mit der dazu gehörigen Begründung mit Um-
weltbericht in der anliegenden Fassung beschlossen.“ 

 
 
 
 



2 

Dem beiliegenden Entwurf des Änderungsplanes und der Begründung mit Umweltbericht sind 
Gegenstand der Änderung, Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Planänderung zu 
entnehmen. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB hat in der Zeit vom 9. März bis 11. April 2011 stattgefunden. Die für die Maßstabsebene 
des Flächennutzungsplanes bedeutenden Inhalte der Stellungnahmen wurden teilweise in die 
Planunterlagen aufgenommen. 
 
Der Entwurf der 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Braunschweig hat ge-
mäß § 3(2) BauGB in der Zeit vom 16. September bis 17. Oktober 2011 öffentlich ausgelegen. 
Während der öffentlichen Auslegung sind die in der Anlage 4 aufgelisteten Stellungnahmen 
eingegangen. Die Planunterlagen sind entsprechend angepasst worden. 
 
Der Entwurf der 104. Änderung des Flächennutzungsplanes wird zum Beschluss empfohlen.  
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage: 
 
Anlage 1: Begründung und Umweltbericht 
Anlage 2: Änderungsplan 
Anlage 3: Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange 
Anlage 4: Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit 

gem. § 3 (2) BauGB 
 
 
 
I.V. 
 
gez. 
 
Sommer 
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104. Änderung des Flächennutzungsplanes  Begründung, Stand: 2. November 2011 
  Verfahrensstand: Planbeschluss 


 
 


 
1 Rechtsgrundlagen  - Stand: 2. November 2011 - 
 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 


 


 


in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 


1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
 


 


in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479) 


1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 
 


 


in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 


1.4 
 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 


in der Fassung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830, zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2011 (BGBl. I S. 1474) und Art. 2 des 
Gesetzes vom 21. Juli 2011 (BGBl. I S. 1475) 


 


1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)


 


 
 


in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), geändert durch Art. 2 
des Gesetzes vom 6. Oktober 2011 (BGBl. I S. 1986) 


1.6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)


1.7 


 
 


in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 6. Oktober 2011 (BGBl. I 
S. 1986) 
 


Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) 
 


 
in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) 


1.8 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 
 


 


in der Fassung vom 10. Februar 2003 (Nds. GVBl. S. 89), zuletzt geändert 
durch Art. 26 des Gesetzes vom 13. Oktober 2011 (Nds. GVBI. S. 353) 


1.9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
 


 
 


in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geän-
dert durch Art. 29 Nr. 1 des Gesetzes vom 13. Oktober 2011 (Nds. GVBl. S. 
353) 


2 Gegenstand der Änderung , 
 
Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes befindet sich im südöstli-
chen Bereich der Stadt Braunschweig, östlich des Möncheweges. Der Be-
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104. Änderung des Flächennutzungsplanes  Begründung, Stand: 2. November 2011 
  Verfahrensstand: Planbeschluss 


 
 


reich grenzt südlich an das Baugebiet Roselies-Kaserne an und ist im Osten 
und Süden von landwirtschaftlichen Flächen umgeben, durch die Hochspan-
nungsleitungen verlaufen. Der Geltungsbereich ist ca. 15 ha groß. 
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Braunschweig in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. April 1978, zuletzt geändert am 27.8.2010, stellt für 
das Plangebiet Flächen für die Landwirtschaft dar. Im Südosten des Plan-
ausschnittes sind diagonal verlaufende oberirdische Hauptleitungen für Elekt-
rizität dargestellt. 
 
Zukünftig ist durch die 104. Änderung des Flächennutzungsplanes die Dar-
stellung von „Wohnbauflächen“, „Grünflächen“ mit der Zweckbestimmung 
„Parkanlagen“ und „Hauptleitung Elektrizität“ geplant.  


 
 


1   Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Änderung  
 
Damit die weiterhin hohe Nachfrage an Grundstücken für Einfamilien- und 
Doppelhäuser gedeckt werden kann, müssen geeignete Standorte für die 
künftige Entwicklung von Wohnbauland gefunden werden. 
 
Die Vermarktung der Wohnbauflächen im Bereich der ehemaligen Roselies-
Kaserne ist bereits weit fortgeschritten, sodass aus strategischer Sicht die 
Planung einer Erweiterung nach Süden geboten ist. Die Grundstücksgesell-
schaft der Stadt Braunschweig (GGB), die eine Ankaufoption an den ent-
sprechenden Flurstücken hält, hat daher die Stadt gebeten, die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für Wohnbebauung zu schaffen.  
 
Durch die Neugestaltung des Ortsrandes des künftig arrondierten Siedlungs-
körpers der Lindenbergsiedlung und der ehemaligen Roselies-Kaserne soll 
auch die Naherholungsfunktionen in diesem Bereich gestärkt werden. Die 
planerische Grundlage wird im Wesentlichen durch das „Rahmenkonzept 
Rautheimer Kasernen“ des Fachbereiches Stadtgrün und Sport vom Juli 
2004 gebildet. 
 
Für das Gebiet ist der Bebauungsplan RA 27 „Roselies-Süd“ parallel ins Ver-
fahren gegangen. Die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplanes 
lassen sich nicht aus den bisherigen Darstellungen des Flächennutzungspla-
nes entwickeln. Der Flächennutzungsplan wird daher im Parallelverfahren 
gemäß § 8 Abs. 3 BauGB geändert. 


 
 


2   Umweltbe richt  
 
4.1  Beschreibung der Planung  


Das Plangebiet befindet sich östlich des Möncheweges und südlich der ehe-
maligen Roselies-Kaserne, wo derzeit die Bebauung des Wohn- und Misch-
gebietes entsteht. Die Fläche des Geltungsbereiches umfasst etwa 15 ha. Im 
Planungsgebiet sind landwirtschaftlich genutzte Flächen vorherrschend. We-
sentliches Ziel der Planung ist die Schaffung eines Wohngebietes mit ca. 90 
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Wohneinheiten für freistehende Einfamilien- und Doppelhäuser in Anlehnung 
an das auf dem Gelände der ehemaligen Roselies-Kaserne entstehende 
Wohngebiet.  


 
Da das Plangebiet im Süden durch mehrere Überlandleitungen überprägt ist, 
kann nur ein Teil als tatsächliches Wohngebiet ausgewiesen werden. Die üb-
rigen Bereiche können zur qualitätvollen Ausgestaltung des Ortsrandes und 
als Flächen für die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen heran-
gezogen werden. Darüber hinaus soll auf die Grünstrukturen und Wegever-
bindungen des angrenzenden Baugebietes Roselies-Kaserne Bezug ge-
nommen werden. 


 
4.2 
 


Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten  


Im Niedersächsischen Landesraumordungsprogramm 2008 (LROP) und im 
Regionalen Raumordnungsprogramm 2008 (RROP) ist die Stadt Braun-
schweig - im oberzentralen Verbund mit den Nachbarstädten Wolfsburg und 
Salzgitter - als Oberzentrum der Region verbindlich festgelegt. 
 
In der Stadt Braunschweig gibt es weiterhin eine große Nachfrage nach Bau-
grundstücken. Im Bereich der Innenentwicklung werden immer wieder 
Wohnbauprojekte realisiert, um bereits versiegelte Flächen umzunutzen, wie 
u.a. bei dem Projekt St. Leonhards Garten.  Für den großen Bedarf an 
Grundstücken für Einfamilienhäuser und Doppelhäuser muss jedoch auch 
auf unversiegelte Flächen zurück gegriffen werden. Eine Wohngebietserwei-
terung östlich des Möncheweges und südlich des neuen Wohngebietes 
Roselies-Kaserne bietet die Chance die Auslastung und somit die Wirtschaft-
lichkeit der vorhandenen Infrastruktur zu verbessern. Das Gebiet liegt zent-
rumsnah und ist gut an den ÖPNV angebunden. 
  
Die Stadt Braunschweig weist seit vielen Jahren Wohnbauflächen in allen 
Lagen der Stadt aus, um die anhaltende Nachfrage nach Wohnbauland zu 
befriedigen. In einem wachsenden Oberzentrum wie Braunschweig mit grö-
ßer werdenden Flächenkonkurrenzen werden die Flächen knapp, die sich 
grundsätzlich für eine Wohnbebauung anbieten. Im gesamtstädtischen Ver-
gleich bzw. in der gesamtstädtischen Abwägung gehört das Baugebiet 
„Roselies-Süd“ zu denjenigen Baugebieten, die sich gut dafür eignen. In die 
gesamtstädtische Eignungsbewertung sind folgende Sachverhalte eingeflos-
sen: 
 
Bedingt durch die Niederungsgebiete von Oker und Schunter, durch die 
Bundesautobahn A2 und die Siedlungsbeschränkungszonen des Flughafens 
Braunschweig – Wolfsburg sind derzeit im nördlichen Stadtgebiet wenige 
Flächenpotentiale für eine Siedlungserweiterung zu erkennen. Im Osten 
schränken ausgedehnte Kleingarten- und Parkanlagen, das FFH- und Natur-
schutzgebiet Riddagshausen und die Bahntrassen Richtung Gifhorn, 
Wolfsburg und Helmstedt die Ausweisung neuer Wohnbauflächen ein. Im 
südlichen Stadtgebiet konnten mehrere kleine Wohngebietsarrondierungen 
umgesetzt werden. Im Westen der Stadt konnten in den letzten Jahren einige 
Flächenpotentiale entwickelt werden. Im Süden, östlich der A 39 entstand 
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das Baugebiet Roselies-Kaserne. Schon während der Planung bestand der 
Wunsch nach einer weiteren Südausdehnung der Wohnbauflächen. Zu der 
Zeit war der Bedarf für diese Erweiterungsflächen noch nicht absehbar und 
der Erwerb der Grundstücke nicht möglich. Durch das prognostizierte Bevöl-
kerungswachstum und den sichtlichen Bedarf – die Vermarktung der Grund-
stücke des Gebietes Roselies-Kaserne verlief sehr gut – sollte die Chance 
genutzt werden, diese stadtnah gelegenen Grundstücke mit guter ÖPNV-
Anbindung für junge Familien, mit dem Wunsch ein Eigenheim zu errichten, 
bereitzustellen. Ansonsten wären diese Interessenten auf Baulandangebote 
der Umlandgemeinden angewiesen, mit den bekannten negativen Folgeer-
scheinungen für Umwelt und Naturhaushalt. 


 
 


4.3 Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung
  


  


 
 


Fachgesetze: 


• Baugesetzbuch 
• Bundesimmissionsschutzgesetz 
• Bundesnaturschutzgesetz 
• Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz  
• Wasserhaushaltsgesetz 
• Niedersächsisches Wassergesetz 
• Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung 
• Niedersächsisches Straßengesetz 


 
 
  


Fachplanungen und Gutachten: 


• Modellierung meteorologischer und lufthygienischer Felder im Stadtge-
biet Braunschweig, GEO-NET, 2006 


• Klima- und immissionsökologische Funktionen im Stadtgebiet Braun-
schweig, GEO-NET, Juli 2007 


• Regionales Raumordnungsprogramm, 2008 
• Landschaftsrahmenplan, 1999 
• Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Roselies-Süd“, RA 


27, AMT Ingenieurgesellschaft mbH 2011 
• Bodengutachten, Bautechnisches Gutachten, Bebauungsplan „Roselies-


Süd“, RA 27, Ingenieurbüro GbR, 2011 
• Fachbeitrag zum Artenschutz, Planungsgruppe Ökologie und Landschaft, 


Andreas Hugo, Juli 2011 
• Rahmenkonzept Rautheimer Kasernen, FB 67, 2004 
 
 


4.4 


 


Beschreibung der Methodik der Umweltprüfung und Beurteilung der Informa-
tionsgrundlagen 


Gegenstand der Umweltprüfung sind nach Maßgabe des BauGB die für den 
Betrachtungszeitraum und das Planungsvorhaben planungs- und abwä-
gungserheblichen Umweltbelange. Sie schließen die Untersuchungen von 







6 
 


104. Änderung des Flächennutzungsplanes  Begründung, Stand: 2. November 2011 
  Verfahrensstand: Planbeschluss 


 
 


Fauna und Flora innerhalb des Geltungsbereiches sowie die schalltechni-
sche Untersuchungen unter Berücksichtigung relevanter Lärmquellen der 
Umgebung ein. 
 
Umweltbelange sind insbesondere unter Auswertung der vorliegenden Fach-
planungen und Untersuchungen (vgl. 4.3) erfasst und gewichtet worden. Für 
die Beurteilung des Vorhabens i.S. der Eingriffsregelung (vgl. Kap. 4.6) er-
folgt eine vergleichende Bewertung des derzeitigen Landschaftszustandes 
mit dem Planzustand auf Basis des sog. Osnabrücker Modells auf der Ebene 
des Bebauungsplans. Das Osnabrücker Modell ist ein anerkanntes und in 
der Stadt Braunschweig regelmäßig zur Anwendung kommendes Verfahren 
zur rechnerischen Unterstützung der gutachtlichen Bemessung von Eingriffs-
folgen und Ausgleichsmaßnahmen. Die Ergebnisse der Umweltprüfung, be-
zogen auf die Maßstabsebene der Flächennutzungsplanung, sind auf Basis 
der verfügbaren Daten im vorliegenden Umweltbericht zusammengestellt. 
 
 


4.5  
 
Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen 


Die Ermittlung und Beurteilung der Umweltsituation der einzelnen Schutzgü-
ter erfolgt nach gegenwärtigem Kenntnisstand und durch geeignete Prü-
fungsmethoden für die Umweltmerkmale, die voraussichtlich erheblich beein-
flusst werden. 


 
4.5.1 Mensch und Gesundheit 
 


Bestand: 
Der Landschaftsraum zwischen den Ortsteilen Rautheim, Mascherode und 
der Lindenbergsiedlung ist fast ausschließlich durch großflächige landwirt-
schaftliche Nutzungseinheiten geprägt. Eine Gliederung durch Feldholzinseln 
oder Feldhecken existiert nicht, das Landschaftserleben ist entsprechend 
eingeschränkt. Die großräumigen Ackerflächen dienen den Anwohnern der 
angrenzenden Ortsteile der landschaftsgebundenen Erholung (siehe auch 
Kap. 4.5.2), auch wenn klassische Naherholungsfunktionen eingeschränkt 
sind. Im Zuge der Planungen des Wohngebietes erfolgt eine Neugestaltung 
des Ortsrandes. Als Vorbelastung sind die im südlichen Teil des Geltungsbe-
reichs querenden Hochspannungsleitungen, der Verkehrslärm der angren-
zenden Landes- und Kreisstraßen sowie der BAB 39 als auch der Schienen-
verkehrslärm der nördlich des Plangebiets verlaufenden Bahnstrecken zu 
nennen. 
  
Nullvariante: 
Keine Veränderungen gegenüber dem Bestand. 
 
Prognose bei Durchführung der Planung: 
Die geplante Bebauung wird zur Reduzierung der landschaftsgebundenen 
Erholungsmöglichkeit auf der derzeit landwirtschaftlich genutzten Fläche so-
wie zu einer Verschlechterung der lufthygienischen und bioklimatischen Situ-
ation führen. Durch geeignete Maßnahmen wie der umfassenden Begrünung 
des Gebietes, offene Regenwasserrückhaltung, optionale Dachbegrünung 
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etc. sollen mögliche negative bioklimatische Auswirkungen weitgehend mi-
nimiert werden. 
 
Das Plangebiet ist vom Straßen- und Schienenverkehrslärm vorbelastet. Um 
die Schutzanforderungen für ein WA-Gebiet zu erfüllen sind zum Teil je nach 
Plangebietsbereich bauliche (Gebäude-/ Raumorientierung) und/ oder passi-
ve (Schalldämmung gem. DIN 4109) Schallschutzmaßnahmen vorzuneh-
men. 
 
Zum Schutz vor elektromagnetischen Feldern von Hochspannungsleitungen 
sind die Anforderungen zur Vorsorge gemäß 26. BImSchV (Verordnung des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes über elektromagnetische Felder) zu erfül-
len.  
 


4.5.2 Tiere, Pflanzen, Landschaft 
 
Bestand: 
Tiere und Pflanzen: 
Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes in Bezug auf Arten- und Lebens-
gemeinschaften ist im Landschaftsrahmenplan als stark bis sehr stark einge-
schränkt beschrieben (überwiegend Ackerbau). Gesetzlich geschützte Bioto-
pe oder das Vorkommen besonders geschützter Arten sind - bis auf das Vor-
kommen von zwei Paaren der Feldlerche - nicht vorhanden. Durch die Pla-
nung sind keine Schutzgebiete (NSG, LSG, EU-Vogelschutz- oder FFH-
Gebiete), keine Naturdenkmale und keine geschützten Landschaftsbestand-
teile betroffen. 
Zur Klärung der artenschutzrechtlichen Belange wurde ein Fachgutachten 
erstellt, das die hier vorkommenden geschützten Arten der freien Feldflur er-
fasst (insbesondere Brutvögel, Hamster, Feldhase und Blütenpflanzen der 
Niedersächsischen Roten Liste). Es wurde die Feldlerche als Offenlandart, 
ansonsten keine Hamster oder andere besonders geschützte Arten von Fau-
na und Flora festgestellt. 
 
Nullvariante: 
Tiere und Pflanzen: 
Keine Veränderungen gegenüber dem Bestand. 
 
Prognose bei Durchführung der Planung: 
Tiere und Pflanzen: 
Bei Inanspruchnahme der heutigen landwirtschaftlichen Flächen als Wohn-
bauland wird Lebensraum für Tiere der freien Feldflur zerstört. Durch die 
Umwandlung der Ackerflächen in Hausgärten und öffentliche Grünflächen 
verkleinert sich das Lebensraumangebot für Tierarten des Offenlandes; Arten 
des Siedlungsraums werden zunehmen. Es besteht jedoch die Möglichkeit 
im südöstlichen Plangebiet, das durch die querenden Hochspannungsleitun-
gen für eine Bebauung und Freiflächennutzung nicht geeignet ist, naturnahe 
extensiv zu unterhaltende Vegetationsflächen zu entwickeln und somit das 
Nahrungs- und Lebensraumangebot auch für einige Arten der Feldflur (u.a. 
Feldlerche) zu erhöhen. Grundsätzlich bestehen jedoch hier Einschränkun-
gen für Maßnahmen durch die Begrenzung von Bewuchshöhen innerhalb 
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des Sicherheitsbereichs der Hochspannungsleitungen, so dass 
Gehölzflächen nur in begrenztem Umfang realisierbar sind. 
Im Rahmen des Bebauungsplans wird anhand der dort geplanten Festset-
zungen die vorbereitete Eingriffssituation ermittelt und über geeignete Ver-
meidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen für verbleibende er-
hebliche Beeinträchtigungen des Schutzguts entschieden. Eine Kompensati-
on der erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen 
ist nach derzeitigem Planungsstand innerhalb des Plangebietes möglich. 


 
Bestand: 
Landschaft: 
Der Landschaftsraum zwischen den Baugebieten Rautheim-Weststraße, 
Roselies-Kaserne, Rautheimer Holz und der Lindenbergsiedlung stellt sich 
als ausgeräumte und intensiv genutzte Feldflur dar. Natürliche gliedernde 
und belebende Elemente fehlen vollständig.  
Als vorhandene Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sind die das 
Plangebiet im südlichen Bereich querenden und den umgebenden Land-
schaftsraum dominierenden Freileitungstrassen zu nennen. 
 
Nullvariante: 
Landschaft: 
Keine Veränderungen gegenüber dem Bestand 
 
Prognose bei Durchführung der Planung: 
Landschaft: 
Die im parallel bearbeiteten Bebauungsplan vorgesehenen umfangreichen 
Grünflächen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft im südlichen, südöstlichen und östlichen Bereich 
des Plangebietes haben die Aufgabe, ein Verschmelzen der Ortsteile Lin-
denbergsiedlung und Rautheim zu verhindern. Die vorgesehen Grünstruktu-
ren sollen so konzipiert werden, dass sie ein wichtiges Teilstück in der Grün-
vernetzung von der Oker im Westen bis zur Wabeaue im Osten darstellen 
und möglichst viel des wohnumfeldnahen Erholungsbedarfs decken. Die 
Grünflächen werden einer Einbindung des Baugebietes in die Landschaft 
dienen und stellen eine Pufferfunktion gegenüber den angrenzenden land-
wirtschaftlich genutzten Flächen dar. Unter Berücksichtigung der maximalen 
Bewuchshöhe im Sicherheitsbereich der Freileitungen sollen Baum- und 
Gehölzpflanzungen sowie extensiv gepflegte Wiesen- und Ruderalstrukturen 
zu einer visuellen und ökologischen Aufwertung der baulich nicht nutzbaren 
und für die Freiraumversorgung des Gebietes nicht erforderlichen Zone füh-
ren. 


 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Ausweisung von Wohn-
bauflächen können innerhalb des Plangebietes minimiert oder durch Neuge-
staltung ausgeglichen werden. 
 


4.5.3 Boden 
 
Bestand: 
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Gemäß Landschaftsrahmenplan wird die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes in Bezug auf den Boden als eingeschränkt angegeben, es handelt sich 
um ertragreiche Flächen mit entsprechender Bedeutung für die Landwirt-
schaft.  Die vorhandene Ackernutzung stellt ein hohes Beeinträchtigungsrisi-
ko hinsichtlich des Schadstoffeintrags dar. Weiterhin wird ein Beeinträchti-
gungsrisiko hinsichtlich Wassererosion (mittel bis sehr hoch) angegeben. 
Geologisch gesehen liegen größtenteils Schmelzwasserablagerungen über 
Kreidetonen vor. In diesen drenthezeitlichen Schmelzwassersedimenten ha-
ben sich Parabraunerden gebildet, ein Bodentyp, der im Süden der Stadt zu 
den häufigsten zählt und somit keinen seltenen, also besonders schützens-
werten Bodentyp darstellt. Sofern die Schmelzwasserablagerungen ausrei-
chend mächtig sind, ist der Untergrund für eine Niederschlagswasserversi-
ckerung geeignet. Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen sind im 
Geltungsbereich nicht bekannt.  
 
Nullvariante: 
Keine Veränderungen gegenüber dem Bestand. Die natürlichen Bodenfunk-
tionen bleiben im vollen Umfang erhalten.  
 
Prognose bei Durchführung der Planung:  
Bei Inanspruchnahme der Flächen für Erschließung und Wohnbebauung 
kommt es zu einer unwiederbringlichen Zerstörung von Bodenfunktionen 
durch Versieglung und bau- und anlagebedingt zu Bodenauf- und 
Bodenabträgen, Bodenverdichtungen und Veränderung des Bodenwasser-
haushalts. Die Beeinträchtigungen sind erheblich. 
Kompensationswirkungen für das Schutzgut sind im Bereich von öffentlichen 
Grünflächen (Parkanlagen) und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft möglich. 
Im Rahmen des Bebauungsplans ist anhand der dort durch die Festsetzun-
gen vorbereitete und bestimmte Eingriffssituation über geeignete Vermei-
dungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen für verbleibende erhebli-
che Beeinträchtigungen des Schutzguts zu entscheiden.  


 
Das erstellte Bodengutachten hat ergeben, dass im gesamten Areal mit zeit-
weise hohen Grund- oder Stauwasserständen gerechnet werden muss. Bei 
unterkellerten Bauweisen sind daher besondere Maßnahmen zur Trocken-
haltung der Keller einzuplanen. Im größten Teil des Areals werden wasser-
undurchlässige Bauweisen erforderlich werden.  
 
Die nicht überplanten landwirtschaftlichen Flächen östlich des Baugebietes 
weisen eine Gesamtbreite von über 200 Metern auf und sind mit modernen 
Landmaschinen weiterhin gut zu bewirtschaften. 
 
Im Geltungsbereich ist mit Kampfmitteln aus dem 2. Weltkrieg zu rechnen, 
daher ist das Gebiet flächendeckend auf Kampfmittel zu untersuchen. Am 
südlichen Rand der ehemaligen Roselieskaserne waren zahlreiche Bomben-
trichter aus dem 2. Weltkrieg zu finden. Daher besteht die Möglichkeit, dass 
Sprengbombenblindgänger im Ackerboden vorhanden sind. Eine Gefahren-
erkundung/ Oberflächensondierung ist aus Sicherheitsgründen vor Beginn 
von Baumaßnahmen durchzuführen.  
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4.5.4  Wasser 
 
Bestand: 
Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Die potentielle 
Grundwasserneubildungsrate wird im Landschaftsrahmenplan als gering bis 
sehr gering beschrieben, die Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber 
Verschmutzung wird als gering angegeben. Die Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushaltes zum Erhalt von qualitativ hochwertigem Grundwasser ist mäßig 
eingeschränkt.  Das Plangebiet befindet sich in der Schutzzone III b des 
Wasserwerkes „Bienroder Weg“, vorhandene Boden- und Grundwasserbe-
lastungen sind nach erster Einschätzung nicht zu erwarten. 
 
Nullvariante: 
Keine Veränderungen gegenüber dem Bestand. 
 
Prognose bei Durchführung der Planung: 
Durch die Umwandlung von derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen in 
Wohnbaubauflächen kommt es zu einer Verringerung der Grundwasser-
neubildungsrate und zu einer Erhöhung des Oberflächenwasserabflusses mit 
verminderter Qualität. Auf knapp einem Drittel der Plangebietsfläche wird die 
natürliche Versickerung des Niederschlagswassers zukünftig nicht mehr 
möglich sein. Durch die Anlage eines Rückhaltebeckens mit Sedimentrück-
haltung und Versickerungsanteil sollen die Eingriffsfolgen für das Schutzgut 
minimiert werden.  
 
Im Bereich der öffentlichen Grünflächen und der Fläche zum Schutz und zur 
Pflege von Boden, Natur und Landschaft wird das vorhandene  Beeinträchti-
gungsrisiko für Stoffeinträge durch Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung 
aufgehoben. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser werden durch die 
Begrenzung der baulichen Grundstücksausnutzung und die geplante Regen-
rückhaltung minimiert. Die Pufferwirkung der umfangreichen, dauerhaft mit 
Vegetation bedeckten Grün- und Maßnahmenflächen führt zu einer Verbes-
serung der Situation für den örtlichen Wasserhaushalt. Insgesamt werden 
verbleibende Beeinträchtigungen auf ein hinnehmbares Maß reduziert.  
 


4.5.5  Klima, Luft 
 
Bestand: 
Auf den Flächen im Geltungsbereich herrscht überwiegend Freilandklima. Es 
handelt sich um eine Fläche mit hoher Kaltluftproduktion ohne immissions-
ökologische Belastung. 


 
Nullvariante: 
Keine Veränderungen gegenüber dem Bestand. 
 
Prognose bei Durchführung der Planung: 
Durch die Bebauung werden die Flächen zur Kaltluftproduktion reduziert, 
was im Vergleich zur freien Landschaft zur Erwärmung führt. Die Emissionen 
von Luftschadstoffen werden durch den zusätzlichen Verkehr und die Ver-
brennung von Heizmaterial ansteigen. Bei Ausweisung von großflächigen 
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Grün- und Maßnahmenflächen und einer Begrenzung der baulichen Grund-
stücksausnutzung auf der Ebene des Bebauungsplans können mögliche 
Schutzgutbeeinträchtigungen minimiert und ausgeglichen werden. Durch den 
geplanten Anschluss des Gebietes an das städtische Fernwärmenetz wird 
ein weiterer Beitrag zur Luftreinhaltung geleistet. Grenzwertüberschreitungen 
sind für die Luftschadstoffe hinsichtlich Feinstaub und Stickstoffdioxid nicht 
zu erwarten. Bedenken hinsichtlich der Belange Klima und Luft bestehen 
nicht. 


 
4.5.6 Lärm 


 
Bestand: 
Auf das Plangebiet wirken vorwiegend Immissionen der angrenzenden Lan-
des- und Kreisstraßen (Möncheweg, Rautheimer Straße, Braunschweiger 
Straße), der Bundesautobahn BAB 39, sowie des Schienengüterverkehrs 
ein. Negative Auswirkungen durch die Bundesautobahn A 39 sind nicht zu 
erwarten, da im Rahmen des Autobahnbaus umfangreiche Lärmschutzanla-
gen (Galerie) errichtet wurden. Immissionen durch die benachbarten Gewer-
begebiete (Rautheim-Nord und Heinrich-der-Löwe-Kaserne) sowie durch den 
Nahversorger und den Jugendplatz im nördlich angrenzenden Bebauungs-
plan „Roselies-Kaserne, RA 25“, führen zu keinen negativen Beeinträchti-
gungen.  
 
Nullvariante: 
Keine Veränderungen gegenüber dem Bestand. 
 
Prognose bei Durchführung der Planung: 
Zur Ermittlung der zu erwartenden Lärmbelastung durch das Planvorhaben 
wurde eine schalltechnische Untersuchung (AMT Ingenieurgesellschaft mbH, 
Schalltechnisches Gutachten Nr. 260817 v. 29.03.2011) durchgeführt. Be-
rücksichtigt wurden dabei der auf das Plangebiet einwirkende Straßen- und 
Schienenverkehrslärm sowie der Anlagenlärm der Gewerbebetriebe aus der 
Umgebung. Immissionsrelevante nachteilige Auswirkungen durch Lärm aus 
dem Plangebiet auf die Umgebung sind aufgrund der baulichen Nutzung als 
Allgemeines Wohngebiet nicht zu erwarten.  
 
Straßen- und Schienenverkehrslärm: 
Anhand der Ergebnisse der durchgeführten schalltechnischen Berechnun-
gen, unter Beachtung der prognostizierten Verkehrsmengen für das Jahr 
2020, ist festzustellen, dass durch die Straßenverkehrsgeräusche Über-
schreitungen der maßgeblichen Orientierungswerte (nach DIN 18005) in der 
Tag- und Nachtzeit im westlichen Bereich des Plangebiets auftreten und so-
mit der Verkehr auf dem Möncheweg pegelbestimmend ist. Der Immissions-
grenzwert der 16. BImSchV wird am Tage mit bis zu 4 dB(A) überschritten, in 
der Nacht jedoch um mindestens 1 dB(A) unterschritten.  Durch Schienen-
verkehrslärm (Prognosedaten für das Jahr 2015) wird lediglich der Orientie-
rungswert (nach DIN 18005) in der Nachtzeit um bis zu 3 dB(A) überschrit-
ten. Die Überschreitungen begrenzen sich auf den nordwestlichen Bereich 
des Plangebiets. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden deut-
lich unterschritten. 







12 
 


104. Änderung des Flächennutzungsplanes  Begründung, Stand: 2. November 2011 
  Verfahrensstand: Planbeschluss 


 
 


 
Aufgrund der Ergebnisse des Schallgutachtens hinsichtlich der zum Teil ho-
hen Belastung durch Verkehrslärm sind zur Einhaltung der Orientierungswer-
te ausreichende aktive, bauliche und/ oder passive Lärmschutzmaßnahmen 
vorzunehmen. 
 
Gewerbelärm: 
Die prognostizierten gewerblichen Geräuschimmissionen (Anlagenlärm) 
ergaben Überschreitungen der maßgeblichen Orientierungs- und Immissi-
onsrichtwerte von bis zu 6 dB(A) am Tage und bis zu 4 dB(A) in der Nacht. 
Die Überschreitungen begrenzen sich auf den nordwestlichen Bereich des 
Plangebiets 
Der Schutz vor Anlagenlärm liegt 0,5 m vor dem geöffneten Fenster des 
nächstgelegenen schutzbedürftigen Raumes. Demgemäß kann ein ausrei-
chender Schutz nur mittels aktiver und / oder baulicher Lärmschutzmaßnah-
men erreicht werden. 


 
4.5.7  Kulturgüter und sonstige Sachgüter: Bestand  


 
Bestand: 
Das gültige Verzeichnis der Baudenkmale nach § 4 Nieders. Denkmal-
schutzgesetz enthält für den Planbereich keine Einträge. Auch in der Nach-
barschaft befinden sich keine Kulturdenkmale. 
 
Nullvariante: 
Keine Veränderungen gegenüber dem Bestand. 
 
Prognose bei Durchführung der Planung: 
Auswirkungen auf Kulturgüter sind nicht bekannt. Bei Durchführung der Pla-
nung ist nicht auszuschließen, dass bei Bodeneingriffen archäologische 
Denkmale auftreten, die dann unverzüglich der Kreisarchäologie oder dem 
ehrenamtlich Beauftragten für archäologische Denkmalpflege gemeldet wer-
den müssen (§ 14 Abs. 1 NDSchG). Bei der Realisierung der Planung gehen 
landwirtschaftlich genutzte Produktionsflächen unwiederbringlich verloren. 


 
4.5.8  Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 


 
Innerhalb des bestehenden Beziehungsgeflechts zwischen den Schutzgütern 
können Auswirkungen, die ein Vorhaben auf zunächst ein Schutzgut ausübt, 
auf andere weiterwirken. Es kann zur Verkettung und Steigerung von Aus-
wirkungen kommen. Deswegen sind die Schutzgüter nicht nur einzeln, son-
dern im Zusammenspiel der vielen Wechselwirkungen zu betrachten. 
 
Besonders negative Wechselwirkungen sind im Rahmen dieser Flächen-
nutzungsplan-Änderung nicht zu erwarten. Grundsätzlich ist jedoch festzu-
stellen, dass die vorgesehene Neuversiegelung zu einem Verlust von Le-
bensräumen für Arten der freien Feldflur und zum Verlust der natürlichen Bo-
denfunktion führt. Durch die Neuversiegelung wird ebenfalls die örtliche 
Wasserhaushaltsfunktion stark beeinträchtigt (z. B. Grundwasserneubildung). 
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Weitere erhebliche über das Plangebiet hinausgehende Wechselwirkungen 
sind nicht erkennbar. 


 
 
4.6 


 


Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der  
nachteiligen Auswirkungen 


Die gemäß den gesetzlichen Vorgaben (§§ 1 und 1 a BauGB) bei einer Plan-
aufstellung zu berücksichtigenden Vorschriften zum Umweltschutz sind für 
die geplante Flächennutzungsplanänderung mit folgenden Ergebnissen an-
gewendet worden. Eine detaillierte Betrachtung erfolgt im Rahmen des im 
Parallelverfahren erarbeiteten Bebauungsplans. 
 
In Kapitel 4.5 sind die mit der möglichen Flächeninanspruchnahme als 
Wohngebiet zu erwartenden Auswirkungen auf den Naturhaushalt mit seinen 
Schutzgütern und auf das Landschaftsbild dargestellt und bewertet worden. 


 
Der ursprünglich überplante Bereich der Flächennutzungsplanänderung wur-
de während des Bauleitplanverfahrens von 19 ha auf ca. 15 ha, zugunsten 
landwirtschaftlicher Flächen, reduziert und der Eingriff damit verringert. Um 
die zu erwartenden Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zu vermeiden 
bzw. zu minimieren, werden auf der Ebene des Bebauungsplans verschiede-
ne Flächen für städtebauliche und grünordnerische Maßnahmen festgesetzt. 


 
Aus der Prognose der Umweltauswirkungen geht hervor, dass durch die Flä-
chennutzungsplanänderung einerseits erheblichen Eingriffe in Natur und 
Landschaft im Sinne von § 14 BNatSchG vorbereitet werden, andererseits 
aber innerhalb des Plangebietes umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen durch 
entsprechende Festsetzungen im parallel erarbeiteten Bebauungsplan mög-
lich sind. 
Insbesondere im Bereich der Flächen, die auf Grund der darüber verlaufen-
den Hochspannungsleitungen nicht für eine Bebauung geeignet sind und zu-
dem gemäß landschaftsplanerischem Zielkonzept in einem Bereich für eine 
zu entwickelnde stadtteilübergreifende Grün- und Freiraumverbundachse lie-
gen, wird im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine Umsetzung von 
Aufwertungsmaßnahmen geprüft. Als Ausgleichsmaßnahmen werden hoch-
wertige extensiv zu pflegenden Wiesen- / Ruderal- und Gehölzflächen ange-
strebt. Auf der Ebene des Bebauungsplans erfolgt eine weitergehende ver-
gleichende Bewertung des derzeitigen Landschaftszustandes sowie eine 
Bewertung auf Basis des sog. Osnabrücker Kompensationsmodells zur 
rechnerischen Unterstützung der gutachtlichen Bemessung von Eingriffsfol-
gen und Ausgleichsmaßnahmen (s. a. 4.8). 
 
Gemäß gegenwärtigem Planungsstand des parallel bearbeiteten Bebau-
ungsplans kann ein Ausgleich der möglichen Eingriffe durch die Festsetzung 
von zeichnerischen und textlichen festgesetzten Maßnahmen zur Grünord-
nung sowie von Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft innerhalb des Geltungsbereichs erzielt werden. 
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4.7  Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen


 


  
(Monitoring) 


Gemäß § 4 c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen Umwelt-
auswirkungen, die aufgrund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, 
um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu 
ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu er-
greifen. Dabei sind alle Behörden verpflichtet, die Gemeinde über erhebli-
che, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Um-
welt zu informieren.  
Diese Daten, wie auch weitere relevante umweltbezogene Daten werden sei-
tens der Fachbehörden mit Hilfe des stadtinternen Umweltinformationssys-
tems vorgehalten und ggf. aktualisiert. 
 


4.8  
 


Zusammenfassung des Umweltberichtes  


Die vorliegende Planung sieht die Schaffung eines Wohngebietes südöstlich 
der Ortslage Lindenberg bestehend aus Einfamilien- und Doppelhäusern (ca. 
90 Wohneinheiten) vor. Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-
Änderung umfasst eine Fläche von 15 ha, wovon knapp 1/3 der Fläche im 
Flächennutzungsplan als Grünfläche dargestellt wird. 
 
In Kapitel 4.5 sind die mit der 104. Änderung des Flächennutzungsplanes zu 
erwartenden Auswirkungen auf den Naturhaushalt mit seinen Schutzgütern 
und auf das Landschaftsbild dargestellt und bewertet worden. Unter Berück-
sichtigung der genannten Vermeidungs- und  Minimierungsmaßnahmen und 
der Ausgleichsmaßnahmen im Geltungsbereich des Flächennutzungsplans 
sind die zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter des Naturhaus-
haltes und das Landschaftsbild abschließend wie folgt zu bewerten: 
 


Negative Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 
Mensch und Gesundheit: 


 


Erhebliche Auswirkungen insb. durch Verlust von Lebensraum für Arten der 
freien Feldflur können teilweise durch Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen reduziert werden, verbleibende Beeinträchtigungen können voraus-
sichtlich zu einem erheblichen Anteil durch umfangreiche Ausgleichsflächen 
im südlichen und südöstlichen Bereich innerhalb des Plangebietes selbst 
ausgeglichen werden. Hinsichtlich des Artenschutzes ist festzustellen, dass 
zwei Feldlerchen-Paare im Untersuchungsgebiet vorhanden sind. Für diese 
Offenlandart wird im parallelen Bebauungsplanverfahren geprüft, ob extensiv 
genutzte Landwirtschaftsflächen im südöstlichen Bereich als Ausgleich für 
den Eingriff in den Lebensraum sorgen können. Hamster oder andere be-
sonders geschützte Arten wurden nicht vorgefunden.  


Tiere, Pflanzen: 


 
 


Die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes bei Inanspruchnahme durch 
Wohnbauflächen können durch die Herstellung von öffentlichen Grünflächen 


Landschaftsbild: 
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und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft mit entsprechenden Anpflanzungen minimiert werden. Durch 
Neugestaltung ist ein weitgehender Ausgleich möglich. 
 


Dem Verlust der Bodenfunktionen aufgrund der mit der Realisierung des 
Wohngebietes verbundenen dauerhaften Versieglungen stehen Verbesse-
rungen der natürlichen Bodenfunktionen auf öffentlichen Grün- und Maß-
nahmenflächen gegenüber. Dort ist durch Aufgabe der bestehenden land-
wirtschaftlichen Nutzung und die Entwicklung einer dauerhaften Vegetations-
decke eine Aufwertung zu erwarten.  In Abhängigkeit vom Umfang der mögli-
chen Maßnahmen kann eine weitgehende Kompensation der Eingriffsfolgen 
für das Schutzgut Boden erzielt werden. 


Boden: 


 


Eingriffe in das Schutzgut Wasser  resultieren insbesondere aus der Versie-
gelung / Bebauung bisher offener Bodenflächen mit Auswirkungen auf den 
lokalen Wasserhaushalt und mit möglichen Folgen für das betroffene Was-
serschutzgebiet. Durch die umfangreichen Vermeidungsmaßnahmen und die 
allgemein positive Wirkung öffentlicher Grünflächen und extensiv genutzter 
Maßnahmenflächen können die Eingriffsfolgen für das Schutzgut Wasser auf 
ein insgesamt unerhebliches Maß reduziert werden. 


Wasser: 


 


Insgesamt werden die Schutzgüter Klima und Luft durch eine Bebauung be-
einträchtigt. Die Beeinträchtigungen werden durch die ausgleichende Wir-
kung der umfangreich Rasen-, Wiesen-, Baum- und Gehölzflächen innerhalb 
der öffentlichen Grün- und Maßnahmenflächen auf ein hinnehmbares Maß 
reduziert. 


Klima, Luft: 


 


Das Plangebiet wird vorrangig durch Straßenverkehrslärm des angrenzen-
den Mönchewegs beeinträchtigt. Die aus dem Thema Lärm resultierenden 
Konflikte werden durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan ge-
löst. 


Lärm 


 


Landwirtschaftliche Nutzflächen mit einem hohen Ertragspotential gehen un-
wiederbringlich verloren. Weitere negative Auswirkungen sind nicht zu erwar-
ten. 


Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 


 
 
Zusammengefasst können erhebliche Auswirkungen, die durch die Flächen-
nutzungsplanänderung planerisch vorbereitet werden, auf der Ebene des im 
Parallelverfahren erarbeiteten Bebauungsplans durch Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen reduziert werden. Verbleibende erhebliche Beein-
trächtigungen sind bei Umsetzung von umfangreichen Festsetzungen zur 
Grünordnung und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft auf internen Ausgleichsflächen im Sinne 
der Eingriffsregelung kompensierbar. Im Sinne des Artenschutzes werden 
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u.a. aufgrund des Eingriffs in den Lebensraum von zwei Paaren der Feldler-
che voraussichtlich Ausgleichsflächen mit extensiver landwirtschaftlicher 
Nutzung festgesetzt. 


 
 


3 Begründung  der Darstellung, Gesamtabwägung  
 
Im Niedersächsischen Landesraumordungsprogramm 2008 (LROP) und im 
Regionalen Raumordnungsprogramm 2008 (RROP) ist die Stadt Braun-
schweig - im oberzentralen Verbund mit den Nachbarstädten Wolfsburg und 
Salzgitter - als Oberzentrum der Region verbindlich festgelegt. 
 
In den zentralen Orten sind neben sozialen, kulturellen, administrativen und 
Versorgungseinrichtungen auch Arbeits- und Wohnstätten zu konzentrieren. 
Der Neubau von ausreichendem Wohnraum an gut an den ÖPNV ange-
schlossenen Standorten steht im Einklang mit diesen Zielen der Raumord-
nung. Für den Geltungsbereich der 104. Änderung des Flächennutzungspla-
nes hat das derzeit geltende RROP keine dem Planungsziel zuwiderlaufende 
Festlegungen getroffen. Die 104. Änderung des Flächennutzungsplanes ist 
daher gem. § 1 Absatz 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst. 
 
Bereits Anfang der 90er Jahre waren die landwirtschaftlichen Flächen zwi-
schen den Ortsteilen Lindenberg, Rautheim und Südstadt Gegenstand weit-
reichender Planungsüberlegungen. So wurden im Rahmen eines städtebau-
lichen Ideenwettbewerbs Konzeptionen für eine große Wohnsiedlung entwi-
ckelt, die aber wegen der Nachfrageschwäche nach den überwiegend ge-
planten Mehrfamilienhäusern nie realisiert wurde. 
 
Die Nachfrage nach Grundstücken insbesondere für den Einfamilienhausbau 
hält demgegenüber unvermindert an. Bei der Suche nach Grundstücken vie-
ler Bauwilliger spielen vorhandene Erschließungs- und Versorgungsangebote 
eine wichtige Rolle. Deshalb ist die Erschließung vorhandener zentraler Flä-
chen zur Entwicklung von Wohnbauland von besonderer Bedeutung. Städte-
baulich und infrastrukturell vertretbare Ergänzungen von Baugebieten si-
chern und ergänzen die vorhandene Versorgungs- und Erschließungsinfra-
struktur und stützen die Wohnfunktion. 
 
Durch die Bereitstellung von Einfamilienhaus-Grundstücken wird schließlich 
der Notwendigkeit entsprochen, einem Oberzentrum die für die Sicherung 
oberzentraler Einrichtungen notwendige Einwohnerzahl und –struktur zu er-
halten. 
 
Die ca. 15 ha großen Flächen im Geltungsbereich der 104. Änderung des 
Flächennutzungsplanes sind im Braunschweiger Flächennutzungsplan bisher 
als „Flächen für die Landwirtschaft“ dargestellt. Nur ein Teil dieser Fläche soll 
zukünftig für Wohnbebauung genutzt werden. Als Bestandteil einer stadtteil-
übergreifenden Grün- und Freiraumverbundachse, von der Oker bis zur Wa-
be, ist im südlichen und östlichen Plangebiet gemäß landschaftsplaneri-
schem Zielkonzept die Entwicklung eines Grünzugs geplant. Dabei sollen die 
Flächen, die auf Grund der darüber verlaufenden Hochspannungsleitungen 
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für eine Bebauung nicht geeignet sind, möglichst für die Umsetzung von 
Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen werden. Die Flächen im Umfeld der 
Hochspannungsleitungstrassen sowie angrenzend an die Freiflächen des 
vorhandenen Wohngebietes Roselies-Kaserne (RA25) sollen für wohnge-
bietsbezogene Spiel- und Freiraumnutzungen vorgesehen werden. U.a. wird 
im nordöstlichen Bereich des Grünzuges ein Spielplatz und im südöstlichen 
Bereich ein Jugendplatz entstehen. Der Bedarf an Kindergarten- und Krip-
penplätzen wird ggf. im Bereich des geltenden Bebauungsplans „Roselies-
Kaserne“, RA 25, abgedeckt. Auch im Baugebiet selbst ist eine Kindertages-
stätte grundsätzlich zulässig. 
 
Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird zeitlich parallel mit die-
ser Flächennutzungsplanänderung für den gleichen Geltungsbereich der Be-
bauungsplan RA 27, „Roselies-Süd“, bearbeitet.  
 
Durch die Umsetzung der 104. Flächennutzungsplanänderung sind Beein-
trächtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes zu erwarten. Der erforderliche Kompensationsbedarf wird in 
Abstimmung mit der Freiraum- und Landschaftsplanung auf der Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung und unter Berücksichtigung der Belange des 
besonderen Artenschutzes durch interne Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. Unter Be-
rücksichtigung der Einschränkungen für Pflanzmaßnahmen (Höhenbe-
schränkung) bieten sich die umfangreichen Flächen unter den Hochspan-
nungsleitungen als eingriffsnahe Ausgleichsflächen an. 
 
Gesamtabwägung: 
Mit den Planungen zum Baugebiet „Roselies-Süd“ reagiert die Stadt Braun-
schweig auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Baugrundstücken für Ein-
familienhäuser. Dadurch wird der siedlungsstrukturell nachteiligen Stadt-
Umlandwanderung entgegengewirkt. Darüber hinaus dient die Bereitstellung 
von Einfamilienhaus-Grundstücken der stadtwirtschaftlichen Notwendigkeit, 
dem Oberzentrum die für die Sicherung oberzentraler Einrichtungen notwen-
dige Einwohnerzahl und –struktur zu erhalten. 


 
Demgegenüber steht die erhebliche Beeinträchtigung von Natur und Land-
schaft. In der Abwägung gegenüber den städtebaulichen Zielen werden auf 
B-Planebene Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sowie zum Aus-
gleich und Ersatz festgelegt, mit dem Ziel nach Möglichkeit die Eingriffe in 
Natur und Landschaft im Plangebiet selbst entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften auszugleichen. 
 
Im Sinne der gesamtstädtischen Entwicklung wird der Schaffung von Wohn-
raum eine höhere Priorität eingeräumt, als dem Verlust landwirtschaftlicher 
Produktionsflächen, mit dem die Umsetzung dieses Baugebietes zwangsläu-
fig einhergeht. 
 
Aus den genannten Gründen ist in der Gesamtabwägung die vorgesehene 
Planung mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, den sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwor-
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tung gegenüber künftigen Generationen vereinbar und gewährleistet eine 
dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung. Insbe-
sondere sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse, die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Eigentumsbil-
dung, die sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung, die Fortentwicklung vorhan-
dener Ortsteile sowie die Belange des Umweltschutzes und der Landwirt-
schaftlichen Nutzung im Rahmen der Planung miteinander gerecht abgewo-
gen worden. 
 


 
4 Verfahrensablauf  


 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. § 4 (1) 
BauGB mit Schreiben vom 20. Dezember 2010 von der 104. Änderung des 
Flächennutzungsplanes unterrichtet und mit Terminsetzung zum 31. Januar 
2011 zur Äußerung aufgefordert worden. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB hat vom 
17. Dezember 2010 bis zum 17. Januar 2011 durch Aushang stattgefunden. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB hat in der Zeit vom 9. März  bis 11. April 2011 statt-
gefunden. 
 
Der Entwurf der 104. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Braunschweig hat gemäß § 3(2) BauGB in der Zeit vom 16. September bis 
17. Oktober 2011 öffentlich ausgelegen. 





		2 Gegenstand der Änderung,

		1   Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Änderung

		2   Umweltbericht

		3 Begründung der Darstellung, Gesamtabwägung

		4 Verfahrensablauf
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Bedenken. 
 
Sowie Verweis auf Schreiben vom 
24.01.2011 (s.o.) 


der Abwägung im Bebauungsplanverfahren 
behandelt. 


 Vorschlag der Verwaltung: 
 Die Planunterlagen werden nicht geändert. 
  
Stellungnahme Nr. 2: Stellungnahme der Verwaltung 
Michael Kruse, Luchtenmakerweg 7, 
38126 Braunschweig: 
 
Schreiben vom 12. Oktober 2011 
 


 


Bei der Auslegung der Unterlagen im Inter-
net, ist mir aufgefallen, dass meine Stellung-
nahme vom 17.01.11 und die Antwort der 
Verwaltung, für die ich mich hiermit bedanke, 
nicht mit ausgelegt sind (s. Anlage). Beide 
wichtige Dokumente sollten aber weiterhin 
berücksichtigt werden bzw. bleiben: 
 
 
 
 
 
 
 
1) Insbesondere wird auch heute (12.10.11) 
noch auf der Homepage der Stadt Braun-
schweig mit dem freien Blick in die offene 
Landschaft geworben, der mit Kauf-
entscheidend für das Grundstück war. 
http://www.braunschweig.de/leben/stadtplanu
ng_bauen/wohnbaugebiete/bauland/roselies.
html (in der Original-Stellungnahme folgt ein 
Screen-Shot der Internetseite): 
 


Während der Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 (2) BauGB sind neben den Ent-
würfen der Bauleitpläne auch die Begrün-
dung und die nach Einschätzung der Verwal-
tung wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen öffentlich 
auszulegen. Die hier erwähnte Stellungnah-
me war keine vorwiegend umweltbezogene 
Stellungnahme und hat demzufolge nicht 
öffentlich ausgelegen. Soweit die Inhalte der 
Stellungnahme in dem Bauleitplanverfahren 
berücksichtigt werde können, werden diese 
in die Planung aufgenommen. 
 
Die im Süden des Baugebietes Roselies-
Kaserne geplante Wohngebietserweiterung 
Roselies-Süd wurde während des Bauleit-
planverfahrens bereits um ca. 4 ha reduziert. 
Diese Fläche wird im Osten des ursprüngli-
chen Geltungsbereiches nicht überplant, von 
Bebauung frei gehalten und weiterhin einer 
landwirtschaftlichen Nutzung überlassen. 
 
Der Internet-Auftritt zu dem Baugebiet wurde 
überabreitet. 
 
 


2) Auf hochkronige Bepflanzung sollte inner-
halb des Baugebietes bzw. angrenzend an 
das Baugebiet Roselies-Kaserne (insb. Grün-
flächen 2.1 und 3) verzichtet werden, um 
Verschattungen von Gärten und Solaranla-
gen zu minimieren. Sie widersprechen auch 
zu sehr dem versprochenen "freien Blick in 
die offene Landschaft". Leider werden "min-
destens mittelkronige Bäume" gefordert. Ein 
kleinerer Bewuchs (maximal mittelkronig) ist 
völlig ausreichend und durchaus gewünscht. 
Die Bepflanzung kann innerhalb der Bau-
grundstücke erfolgen. Die Auswirkungen von 
hochkronigen Bäumen lässt sich derzeit sehr 
gut anhand der Bäume am Möncheweg und 
im Baugebiet selbst studieren: Ganze 
Grundstücke liegen bei Sonnenschein zeit-


Die Hinweise können auf der Maßstabsebe-
ne des Flächennutzungsplans nicht berück-
sichtigt werden. Im Rahmen der Abwägung 
des Bebauungsplanverfahrens werden die 
aufgeführten Punkte behandelt. 
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weise völlig im Schatten: 
(In der Original-Stellungnahme folgt ein Foto 
der o.g. Situation) 
 
3 ) Es ist derzeit keine motorisierte Verbin-
dung zwischen den Baugebieten geplant. 
Dies ist in Ihrer Stellungnahme vom 22.06.11 
so bestätigt und soll so bleiben. Ergänzun-
gen gab es in meiner mail vom 31.09.11 
(s.u). 
 
Am 30.09.11 würde übrigens ein Artikel in 
der Braunschweiger Zeitung veröffentlicht, in 
der sich die Autoren auch sehr besorgt ge-
gen die Verbindung zwischen den Baugebie-
ten aussprechen (Kopie im Anhang). 
 
 
Schreiben vom 17.01.2011 
 
Es ist erfreulich, dass im Braunschweiger 
Süden wieder Baugebiete zur Verfügung 
gestellt werden sollen. Mit Erstaunen haben 
wir aber festgestellt, dass der Flächen- 
nutzungsplan jetzt für ein Baugebiet 
"Roselies-Süd" erweitert werden soll. Da sich 
die Planungen noch in einem frühen Stadium 
befinden, bitte ich als Käufer eines Grund-
stückes im Bereich der Roselies-Kaserne um 
Berücksichtigung folgender Punkte: 
 
1) Das angrenzende Baugebiet "Roselies-
Kaserne" wird auf der Homepage der Stadt 
Braunschweig mit dem Satz beworben: 
"Die Lage zeichnet sich durch eine große 
Nähe zur Innenstadt aus und bietet gleichzei-
tig den Blick in die offene Landschaft und auf 
den Elm." 
(http://www.braunschweig.de/leben/stadtplan
ung_bauen/wohnbaugebiete/ 
bauland/ro selies.html, 17.01.2011). Durch 
die geplante Änderung des Fläche-
nnutzungsplanes wird der Blick in die freie 
Landschaft stark beeinträchtigt. Die Entwick-
lung ist unverständlich und war aus folgen-
den Gründen nicht abzusehen: 
a) Obige Werbung verspricht einen freien 
Blick in die offene Landschaft. 
b) Der südlich der Kaserne angrenzende 
Bereich im Flächennutzungsplan wurde im 
Rahmen der Umweltprüfung zur Bebauung 
der Roselies-Kaserne erst kürzlich und aus-
drücklich für die Zukunft als landwirtschaftli-
che Fläche ausgewiesen: 
Zitat aus der Begründung und dem Umwelt-
bericht zur 96. Änderung des Fläche-
nnutzungsplanes der Stadt Braunschweig 


 
 
 
 
Die Hinweise können auf der Maßstabsebe-
ne des Flächennutzungsplans nicht berück-
sichtigt werden. Im Rahmen der Abwägung 
des Bebauungsplanverfahrens werden die 
aufgeführten Punkte behandelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Oberzentrum ist die Siedlungsentwick-
lung eine der Hauptaufgaben der Stadt 
Braunschweig. Die anhaltende große Nach-
frage nach innenstadtnahen Baugrundstü-
cken macht eine entsprechende Ausweisung 
von Siedlungsflächen notwendig um einer 
Stadt-Umland-Flucht entgegen zu wirken. In 
einem wachsenden Oberzentrum wie Braun-
schweig mit größer werdenden Flächenkon-
kurrenzen werden die Flächen knapp, die 
sich grundsätzlich für eine Wohnbebauung 
anbieten. Gelegentlich sind daher kurzfristige 
Richtungsentscheidungen notwendig. Die 
Stadt Braunschweig übt damit ihre kommu-
nale Planungshoheit aus. Während des Bau-
leitplanverfahrens wurde der ursprüngliche 
Geltungsbereich im Osten stark zurück ge-
nommen und nicht überplant und einer land-
wirtschaftlichen Nutzung überlassen. Die 
südlich direkt an das Gebiet Roselies-
Kaserne angrenzenden Flächen werden zu-
künftig im Flächennutzungsplan zum Teil als 
„Grünflächen“ bzw. „Flächen für die Land-
wirtschaft“ dargestellt. Im gesamten Plange-
biet wurde großer Wert auf eine starke 
Durchgrünung innerhalb des Baugebietes 
und umfangreiche öffentliche Grünflächen im 
Randbereich gelegt. Durch die geplanten 
Grünachsen wird ein Bezug zur freien Land-
schaft geschaffen und verhindert, dass die 
Baugebiete zu nah aneinander grenzen. Wei-
terhin dienen diese Flächen einer Pufferwir-
kung zwischen der Landwirtschaft und der 
Wohnbebauung und minimieren den Eingriff 
in das Landschaftsbild. Einen absoluten An-
spruch auf freie Aussicht gibt es nicht. 
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„Roselies-Kaserne“: "Die südlich außerhalb 
des eigentlichen Kasernenareals liegenden 
Teile der Sonderbauflächen sollen zukünftig 
als „Flächen für die Landwirtschaft“ darge-
stellt werden." 
c) Zwischen der Südstadt und Rautheim ist 
bereits ein Wohnbaugebiet im Fläche-
nnutzungsplan ausgewiesen, welches Priori-
tät vor der Ausweisung neuer haben sollte. 
d) Bei Anfragen noch im Oktober 2010 bei 
Stadtplanung, der Grundstücksgesellschaft 
Braunschweig mbH und der Beratungsstelle 
Bauen wurde versichert, das eine Bebauung 
nicht absehbar sei und keine Aktivitäten vor-
lägen. 
e) Die Grundstücke in Richtung Süden wur-
den mit dem Hinweis auf die Feldrandlage zu 
einem höheren Preis verkauft. Der Entfall der 
Feldrandlage würde eine Entwertung der 
Grundstücke darstellen, noch bevor diese 
bebaut sind. Im Sinne des Vertrauensschut-
zes, der Orientierungskraft öffentlicher Pläne 
und Aussagen sowie Umweltberichten sollte 
die Feldrandlage in Richtung Süden weitest-
gehend erhalten bleiben. Dies kann durch 
eine vorzugsweise Bebauung der bereits 
geplanten und ausgewiesenen Wohnbauflä-
chen zwischen der Südstadt und Rautheim 
erfolgen und - zu einem späteren Zeitpunkt - 
durch einen großen Abstand zwischen den 
Baugebieten "Roselies-Kaserne" und 
"Roselies-Süd". 
 
2) Bei einer Fortführung der Grünstreifen und 
einer eventuellen Abgrenzung der Baugebie-
te sollte auf einen niedrigen Bewuchs geach-
tet werden, um Schattenwürfe in Gärten und 
auf Solaranlagen zu minimieren. 
 
 
3) Eine eventuelle verkehrstechnische Er-
schließung sollte vom Möncheweg aus erfol-
gen, um den unvermeidlichen Verkehrslärm 
im Wohnbaugebiet so gering wie möglich zu 
halten. 
 
 


 
 
 
 
 
Die Umsetzung von bereits im Flächen-
nutzungsplan ausgewiesenen Wohnbauflä-
chen ist u.a. auch von der Verfügbarkeit der 
Grundstücke abhängig. Der Zeithorizont für 
einen Grundstücksankauf ist dafür nicht ab-
sehbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die aufgeführten Inhalte können auf der 
Maßstabsebene des Flächen- 
nutzungsplans nicht berücksichtigt werden. 
Im Rahmen der Abwägung des Bebauungs-
planverfahrens werden die aufgeführten 
Punkte behandelt. 
 
Die aufgeführten Inhalte können auf der 
Maßstabsebene des Flächennutzungsplans 
nicht berücksichtigt werden. Im Rahmen der 
Abwägung des Bebauungsplanverfahrens 
werden die aufgeführten Punkte behandelt. 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise der Stellungnahme werden 
teilweise berücksichtig. 
 


 





		Stellungnahme Nr. 2:
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befinden sich im westlichen Bereich des 
Gebietes Niederspannung - und 
Mittelspannungskabel. Sämtliche 
Versorgungskabel sind, sofern sie sich nicht 
im öffentlichen Bereich befinden, durch ein 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht bereits im 
Bebauungsplan zu schützen. 
Der Umfang einer möglichen Erschließung 
kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
abgeschätzt werden. 
 
Wasserversorgung: 
Der Geltungsbereich befindet sich in der 
Wasserschutzzone Illb für das Wasserwerk 
"Bienroder Weg". Die entsprechenden 
Vorschriften der Schutzgebietsverordnung 
sind zu berücksichtigen. 
Die Wasserversorgung obliegt im Gebiet 
"Roselies Süd" dem Wasserverband Weddel 
- Lehre. 
 
Telekommunikation I Betriebstelefon: 
Zurzeit befindet sich im nördlichen Bereich 
ein Telekommunikationskabel das nach 
Rautheim führt. Sofern sich das Kabel 
später im nicht öffentlichen Bereich befindet, 
ist es durch ein Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht bereits im Bebauungsplan zu 
schützen. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter Kapitel 4.5.4 ist die Lage des 
Plangebietes innerhalb der Wasserschutz-
zone III b erwähnt. Im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens werden die 
Vorschriften der Schutzgebietsverordnung 
berücksichtigt. 
 
  
 
 
Der Hinweis ist auf der Maßstabsebene der 
Flächennutzungsplanung nicht umzusetzen. 
Der Hinweis wird an die verbindliche 
Bauleitplanung weitergegeben und im  
Bebauungsplanverfahren berücksichtigt. 
 
Vorschlag der Verwaltung:  
Die Planunterlagen werden nicht geändert. 


  
Stellungnahme Nr. 3  Stellungnahme der Verwaltung  
Schreiben von der  
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 
Postfach 6766, 38058 Braunschweig vom 
23. März 2011:  
Nach der Sichtung der uns zugesandten 
Unterlagen stellen wir fest, dass es keine 
gravierenden Unterschiede zu den 
Unterlagen zu diesen Planungen aus dem 
Januar gibt. Daher verweisen wir 
ausdrücklich auf die Stellungnahme vom 31. 
Januar 2011 aus unserem Haus. Denn die 
von uns vorgetragenen Einwände und 
Bedenken fanden von Ihnen keine 
Berücksichtigung. 
Wir erheben weiterhin starke Bedenken und 
bitten um die nötige Berücksichtigung der 
Belange der Landwirtschaft in Ihre 
Planungen. 
 
Schreiben vom 31. Januar 2011:  
Gegen diese Vorhaben erheben wir 
Bedenken. Das Gebiet umfasst eine enorme 
Größe von ca. 19 ha - eine optimal 
zugeschnittene landwirtschaftliche Fläche. 
Der von Ihnen vorgesehene Ausschnitt 
„Fläche für die Landwirtschaft“ hat aus 
landwirtschaftlicher Sicht eine weitaus 
schlechtere Bewirtschaftung zur Folge. Von 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Größe des Geltungsbereiches wird von 
19 ha auf 15 ha reduziert, der Verlust der 
Landwirtschaftsflächen somit auf das 
Notwendigste beschränkt. Östlich des 
geplanten Baugebietes weisen die nicht 
überplanten landwirtschaftlichen Flächen 
eine Gesamtbreite von über 200 Metern auf 
und sind somit mit modernen 
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dem einst so großen und fast rechteckigen 
Areal verbleibt nach den neuen Planungen 
ein kleines Dreieck, welches mit modernen 
Landmaschinen nur unzureichend genutzt 
werden kann. 
Die Belange der Landwirtschaft sind hier 
massiv beeinträchtigt und können in der 
vorgelegten Form nicht mitgetragen werden.  
 
Die Flächenzuteilung ist zudem fragwürdig, 
warum unter der Hochspannungsleitung in 
Zukunft keine Landwirtschaft mehr erfolgen 
soll und diese Fläche für 
Kompensationsmaßnahmen und 
Erholungsmaßnahmen vorgesehen ist. Wir 
sehen keinerlei Veranlassungen, dass diese 
Fläche aus der Nutzung genommen werden 
sollte und weitere Fläche der Landwirtschaft 
verloren geht. Für eventuelle 
Kompensationsmaßnahmen machen wir Sie 
auf das Bundesnaturschutzgesetz 
aufmerksam: Nach § 15 Abs. 3 
Bundesnaturschutzgesetz ist bei den 
Ausgleiches- und Ersatzmaßnahmen die 
Inanspruchnahme von land- oder 
forstwirtschaftlichen Flächen auf 
agrarstrukturelle Belange Rücksicht 
geboten. Des Weiteren heißt es, dass der 
Bedarf an landwirtschaftlichen Flächen auf 
das notwendigste Maß beschränkt werden 
soll und zunächst andere Maßnahmen zur 
Kompensation erfolgen sollten. Dazu zählen 
zum Beispiel die Entsiegelungen 
ungenutzter und Sanierungen geschädigter 
Flächen. Es ist Gebot, Flächen, soweit die 
Möglichkeit, in bestehender Nutzung zu 
erhalten. 
 
Mit der aufgestellten Änderung kommt es 
neben dem Verlust der Fläche auch zum 
Verlust und Schädigung natürlichen 
Bodenfunktionen. Einhergehend mit der 
veränderten Bodenfunktion kann es ebenso 
zu Beeinträchtigungen im Wasserhaushalt 
führen. Wir weisen daher darauf hin, dass 
bei einer möglichen Änderung und 
Durchführung des Bebauungsplanes, es zu 
keinerlei Störungen der umliegenden 
landwirtschaftlichen genutzten Areale durch 
evtl. Vernässungen und ähnlichem kommen 
darf.  
 
 
 
 
 
 
 
 


Landmaschinen weiterhin gut zu 
bewirtschaften. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Flächen unter der 
Hochspannungsleitung werden für 
Kompensationsmaßnahmen vorgesehen 
und im Flächennutzungsplan zukünftig als 
Grünflächen dargestellt. Ziel dieser 
Darstellung ist es neben der Schaffung der 
Ausgleichsmaßnahmen, eine qualitätvolle 
Einbindung des Baugebietes in die 
Landschaft herzustellen und eine 
Pufferfunktion gegenüber den angrenzenden 
landwirtschaftlich genutzten Flächen zu 
schaffen. Die Grünflächen und Flächen zum 
Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft im südlichen, 
südöstlichen und östlichen Bereich des 
Plangebietes haben die Aufgabe, ein 
Verschmelzen der Ortsteile 
Lindenbergsiedlung und Rautheim zu 
verhindern. Die vorgesehen Grünstrukturen 
sollen so konzipiert werden, dass sie ein 
wichtiges Teilstück in der Grünvernetzung 
von der Oker im Westen bis zur Wabeaue 
im Osten darstellen und möglichst viel des 
wohnumfeldnahen Erholungsbedarfs 
decken. 
 
 
 
 
Die Größe des Geltungsbereiches wurde 
während des Bauleitplanverfahrens bereits 
um 4 ha verkleinert und der Eingriff in den 
Boden- und Wasserhaushalt somit 
verringert. Im Bebauungsplan werden 
Flächen für die Regenrückhaltung und 
Kompensationsflächen festgesetzt. Die 
bisher intensiv genutzten ausgeräumten 
Ackerflächen werden in diesen Bereichen 
u.a. durch dauerhafte 
Vegetationsbedeckung ein gesteigertes 
Wasserrückhaltevermögen aufweisen und 
die Bodenfunktionen werden erhalten. Durch 
den relativ geringen Versiegelungsgrad 
durch Verkehrs- und Wohnbauflächen (< 30 
%) wird der Verlust bzw. die Schädigung der 
Bodenfunktion möglichst gering gehalten. 
 
Die umfangreichen Grünflächen im 
geplanten Wohngebiet und vor allem am 
Rande der Bebauung dienen neben der 
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Zur benannten Wasserthematik muss bei 
der Änderung des Flächennutzungsplanes 
ebenso die Dränage des Gebietes 
betrachtet werden, um die örtliche 
Landwirtschaft nicht zu belasten. 
 
 
Weiterhin heben wir Bedenken zu den 
Aspekten der Immission, dem Wegenetz 
und zu Bepflanzungen innerhalb des 
Flächennutzungsplans. Es ist zu beachten, 
dass mit der Planänderung die 
Wohnbebauung in die direkt umliegende 
Landwirtschaft eingebettet wird. Mit 
landwirtschaftlichen Immissionen aus 
Gerüchen, Stäube und Geräusche muss in 
diesem Gebiet gerechnet werden. Eine 
Einschränkung der landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung kann die Existenz der 
Betriebe gefährden. 
 
 
Ebenso auch eine unzureichende 
Wegeführung zu und von den Flächen. Eine 
Änderung des Flächennutzungsplans muss 
die landwirtschaftliche Zuwegung 
gewährleisten, hierbei sind die Maße von 3,5 
m einzuhalten.  
 
 
Letztlich bitten wir um die Beachtung des 
Hinweises der Bepflanzungen. Die 
beigefügte Anlage „Hecken und 
Feldgehölze“ zeigt Pflanzen auf, die 
vermieden werden sollten, um eventuelle 
phytosanitäre negative Beeinträchtigungen 
zu verhindern und damit einhergehende 
Ertragseinbußen in der Landwirtschaft. 
 
Mit den hier vorgetragenen Einwänden 
legen wir unsere Bedenken zu dem 
Planvorhaben dar. Mit der Änderung des 
o.g. Flächennutzungsplanes mit dem Ziel 
der Entwicklung von Wohnbaufläche 
kommen Sie mit der Landwirtschaft in 
Berührung und gewähren dieser nicht die 
benötigte Berücksichtigung. 
Wir erheben Bedenken und bitten unsere 
Anregungen und Hinweise zu beachten und 
in Ihre Planungen einzubeziehen. 


Kompensation, der Erholung und 
Ortsrandgestaltung, als Puffer zwischen der 
Landwirtschaftlichen Nutzung und der 
Wohnbebauung. 
 
 
Der Hinweis ist auf der Maßstabsebene der 
Flächennutzungsplanung nicht umzusetzen. 
Der Hinweis wird an die verbindliche 
Bauleitplanung weitergegeben und im  
Bebauungsplanverfahren berücksichtigt. 
 
 
Als Bestandteil einer stadtteilübergreifenden 
Grün- und Freiraumverbundachse, von der 
Oker bis zur Wabe, ist im südlichen und 
östlichen Plangebiet gemäß 
landschaftsplanerischem Zielkonzept die 
Entwicklung eines Grünzugs geplant. Die 
Grünflächen werden einer Einbindung des 
Baugebietes in die Landschaft dienen und 
stellen eine Pufferfunktion gegenüber den 
angrenzenden landwirtschaftlich genutzten 
Flächen dar und wirken den 
landwirtschaftlichen Immissionen entgegen. 
 
 
 
Der Hinweis ist auf der Maßstabsebene der 
Flächennutzungsplanung nicht umzusetzen. 
Der Hinweis wird an die verbindliche 
Bauleitplanung weitergegeben und im  
Bebauungsplanverfahren berücksichtigt. 
 
 
 
Der Hinweis ist auf der Maßstabsebene der 
Flächennutzungsplanung nicht umzusetzen. 
Der Hinweis wird im verbindlichen 
Bauleitplanverfahren berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung:  
Die Planunterlagen werden teilweise 
geändert. 
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